
1. Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wird entsprechend der beigefügten Anlagen 

1 und 2 festgestellt:  

 

 



 

2. Die beigefügte Anlage 3 „Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2019“ wird 
zur Kenntnis genommen. 

3. Den im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 unter Ziffer 4.3 
aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird 
nachträglich zugestimmt.  

 


